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Zoll= und Steuer-Wesen.

Mi dem 1. April d. IJ. ist das Kaiserliche Hauptzollamt zu Lübeck aufgehoben worden und die Ver-
waltung der Zölle und Reichssteuern in dem bisher diesem Amte unterstellt gewesenen lübeckischen und Groß-=
herzoglich oldenburgischen Gebiet, sowie ferner in den lübeckischen Enklaven Curau, Dissau, Krumbeck und
Malkendorf, welche bisher unter preußischer Verwaltung gestanden haben, auf die freie und Hansestadt Lübeck
übergegangen.

Oberste Landesfinanzbehörde ist der Senat.
Die Funktion der Zolldirektiovbehörde ist dem Königlich preußischen Provinzial-Steuerdirektor für die

Provinz Schleswig-Holstein übertragen, welcher von dem Senat zum lübeckischen Ober-Zolldirektor ernannt
worden ist.

In Lübeck ist ein lübeckisches Hauptzollamt und in Travemünde ein diesem Hauptamte unterstelltes
lübeckisches Nebenzollamt I. errichtet worden, welchen Amtsstellen dieselben Abfertigungsbefugnisse wie den ent-
sprechenden bisherigen Kaiserlichen Amtsstellen zustehen.

Mit dem 1. April d. J. ist das Kaiserliche Hauptzollamt zu Bremen aufgehoben und daselbst ein Königlich
preußisches Hauptzollamt errichtet worden, welches dem Königlichen Provinzial-Steuerdirektor zu Hannover
unterstellt ist und denselben Amtsbezirk wie das bisherige Kaiserliche Hauptzollamt hat. Abfertigungsstellen
desselben befinden sich auf den Bahnhöfen, auf der Post, an der Ober- und an der Unterweser. Außerdem
gehören zu demselben die Nebenzollämter I. am Hohen und am Bunten Thore zu Bremen. Das neu er—
richtete Hauptzollamt, sowie dessen Abfertigungsstellen und Unterämter haben dieselben Abfertigungsbefugnisse,
welche den betreffenden Kaiserlichen Amtsstellen bisher zugestanden haben.
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